
1.   Der Beitrag der Mitglieder der Paritätischen Tarifgemeinschaft  
richtet sich nach der Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer  
zum Stichtag 31. Januar des jeweiligen Geschäftsjahres.

2.   Bis zum 28. Februar des Geschäftsjahres ist der Paritätischen  
Tarifgemeinschaft die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer  
zum o. g. Stichtag schriftlich zu melden.

3.   Nicht zu den beschäftigten Arbeitnehmern gehören:

  Arbeitnehmer in Beschäftigungsmaßnahmen  
nach SGB II und SGB III

  Praktikanten
  Zivildienstleistende
  Auszubildende
  Teilnehmer an Freiwilligendiensten
  Geringfügig Beschäftigte

4.   Die Höhe des Mitgliedsbeitrages staffelt sich wie folgt:

 bis 25 Arbeitnehmer  €  500,00
 bis 50 Arbeitnehmer  €  1.000,00
 bis 100 Arbeitnehmer  €  2.000,00
 bis 250 Arbeitnehmer  €  3.000,00
 bis 500 Arbeitnehmer  €  4.000,00
 über 500 Arbeitnehmer  €  5.000,00

5.   Die Paritätische Tarifgemeinschaft wird aufgrund der Meldung  
der beschäftigten Arbeitnehmer eine Beitragsrechnung an die  
Mitglieder verschicken.

6.   Der Mitgliedsbeitrag der Paritätischen Tarifgemeinschaft 
ist spätestens am 31. Mai des Geschäftsjahres fällig.

Vorstehende Beitragsordnung wurde von der Mitgliederversammlung  
am 09. Februar 2007 beschlossen.
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